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Hans Vogt, ein Falschmiinzer auf Schloss Wartentels

Hans Brunner

Als 1458 Solothurn die Herrschaft Gésgen fiir 8200
Gulden von Hans von Falkenstein erwarb, nahm der
solothurnische Landvogt Wohnsitz auf Wartenfels,
weil die Burg Gosgen bei den vorangegangenen Streit-
fillen in Brand gesetzt und unbewohnbar wurde. Erst
nach 40 Jahren konnte der Vogt ins wiederhergestellte
Gosger Schloss einziehen. Wartenfels wurde danach
als Erblehen weitergegeben. Eigenartigerweise zeigten
weder Familien aus der Stadt Solothurn noch aus der
nihern Umgebung Interesse am Lehen. Umso interes-
santer ist ein Eintrag im Ratsmanual aus dem Jahre
1500, der besagt, dass «Junker Hans Vogt von Zell das
Schloss Wartenfels zum Erbleben verliehen» wurde.!

Was bewog wohl diesen Mann mit dem Familienna-
men Vogt, der keinesfalls mit dem Amtsnamen «Vogt»
verwechselt werden darf, von Radolfzell aus dem Bo-
denseegebiet auf Wartenfels zu ziehen? Aus den vor-
handenen spirlichen Akten ist der eigentliche Grund
vorerst nicht ersichtlich. Die verschiedenen Wohnorts-
wechsel — einmal heisst es Radolfszell, ein andermal
Steckborn oder Zell — lassen vermuten, dass es sich um
einen Menschen mit einem unsteten Charakter han-
deln musste. Ein Satz im Ratsprotokoll von 1508 hilft
bei der Suche nach der Identitit weiter; dort heisst es,
dass «Hans Vogt — friiher zu Steckborn — wegen Falsch-
miinzerei eingezogen (verhaftet) wurde.»* Die Frage stellt
sich: Hat Hans Vogt in der Ostschweiz falsche Miin-
zen gepragt? Stehen die hdufigen Ortswechsel, auch
der Wegzug vom Bodensee in das sicher wenig be-
kannte Gebiet der Wartenfels, in diesem Zusammen-
hang? Eine schliissige Antwort wird es wohl nie ge-
ben, vor allem auch, weil es sich bei den vorhandenen
schriftlichen Aufzeichnungen wahrscheinlich um
Stichworte und Notizen von den Verhandlungen zwi-
schen den Chorherren des Stiftes St. Urs und der welt-
lichen Behdérden von Solothurn handelt.’ Diese wurden
gefiihre, als Hans Vogt zur ndhern Untersuchung nach
Solothurn gebracht wurde, wo er entkommen konnte,
um in der St. Ursenkirche Asyl zu finden. Das Asyl-
recht, das bestimmten Kirchen und Gebiuden verlie-
hen wurde — in unserer Gegend hatte das Bad Lostorf
dieses Recht inne —, besagt, dass Strafverfolgte in die-
sen Raumen nicht belangt werden durften. Wahrt-
scheinlich gab es bei der Auslegung des Asylrechtes
zwischen den Stiftsherren und den weltlichen Behor-
den Meinungsverschiedenheiten und Uberschreitun-
gen der Kompetenzen. Obwohl die Chorherren in der
St. Ursenkirche Vorrechte hatten, dauerte es eine
Weile, bis die stidtischen Behorden diese anerkannten
und teilweise nachgaben. Schliesslich begnadigten die
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Rite auf die Fiirsprache «der Chorberren, des Guardians
des Franziskanerklosters, Hans Vogts Fraun und ibrer zwei
Tichter denselben Hans Vogt. Meine Herven wollen sich ver-
sehen, dass er sich entschuldige, dass man ein Gefallen daran
babe, und wenn er das nicht tut, so soll man Acht auf ibn
baben und ihn bestrafen nach seinem Verdienste.»* Das ist
die letzte Nachricht von Hans Vogt, {iber den weitern
Aufenthalt ist nichts bekannt.

65 Millionen Miinzen

Wer sich der Falschmiinzerei hingab, musste Zugang
zu Silber, Kupfer, Zinn, und auch Gold haben. Weiter
musste er sich beim Legieren der Metalle auskennen,
ebenso beim Herstellen des Stempels, auf den mit fei-
nen Sticheln das Miinzbild spiegelverkehrt einge-
schnitten wurde. Dazu kam ein Unterstempel, auf den
der Rohling gelegt, der Oberstempel mit dem Miinz-
bild aufgesetzt und dieses mit einem kriftigen Ham-
merschlag eingeprigt wurde. Dem Edelmetall Silber
wurde Zinn, Kupfer, seltener auch Zink beigegeben.
Enthilt die neue Legierung weniger als 50 Prozent Sil-
ber, nennt man diese Zusammensetzung Billon. Das
Gesamtgewicht einer Miinze wird als Schrot, das Edel-
metall oder der Feingehalt als Korn bezeichnet.

Hans Vogt stellte wahrscheinlich einseitig geprigte
Brakteaten aus diinnem Material her. Im Umlauf wa-
ren in dieser Zeit auch Heller, Kreuzer, Batzen. Ka-
men diese aus der Ostschweiz oder kopierte er Miinz-
bilder der Berner, Basler, Luzerner oder Ziircher
Miinzstdtten? Wir wissen es nicht. Eines aber zeigt
schon die wahlweise Aufzihlung der vielen Miinzorte
und der Miinzarten, dass es nicht einfach war, sich in



diesem «Miinzenwirrwarr» auszukennen. Darum be-
nutzte man neben der Priifung des Miinzbildes eine
Miinzwaage. Mit den geeichten Miinzsteinen und dem
Waagebalken, die in einem Holzkasten eingelassen
waren, bestimmte der Hindler die Echtheit und das
Gewicht der Miinzen.

Zu den zahlreichen Schweizer Miinzen kamen die aus-
lindischen hinzu, so dass man ruhig von einem un-
{iberblickbaren Miinzwesen sprechen konnte. Als 1850
in der Eidgenossenschaft die einheitliche Frankenwih-
rung eingefiihrt wurde, musste der Oltner Bundesrat
Josef Munzinger, dem das Finanzdepartement tibertra-
gen wurde, Giber 65 Millionen Miinzen und 500 ver-
schiedene Miinzsorten nach einem gerechten Umrech-
nungssatz eintauschen.

Verteidigung des Miinzregals

Das Recht, Miinzen priagen zu diirfen, wurde stets ge-
schiitzt und verteidigt. Verletzungen dieses Regals
wurden streng geahndet, wie zwei weitere Eintragun-
gen im Solothurner Ratsmanual zeigen. 1640 wurde
«Hans Kaspar Rubi von Baar aus dem Zugergebiet peinlich
verhiirt wegen begangenen Diebstihlen und Falschmiinzerei
und mit Recht evkannt, ibn mit dem Strange hinzurichten.»
Zusitzlich solle ihm wegen der Falschmiinzerei die
rechte Hand abgeschlagen und verbrannt werden. Der
Rat «milderte» das Urteil und beschloss «in Anseben
der langausgestandenen Gefangenschaft und schwerer Tortur
solle der Scharfrichter ibm die Hand auf den Riicken binden,
binaus zu dem Hochgericht fithren, daselbst das Haupt von
dem Leibe und nachwirts die vechte Hand abschlagen, den
Leib begraben, das Haupt aber anderswo zum Abscheuchen
(Abschrecken) und Warnung auf einen Plabl stecken wie
auch die Hand daran naglen.»> Am Schluss steht latei-
nisch geschrieben: «Deus sit illi propitins (Gott sei ihm
gﬂédig).»

Zwei Tage spiter verfligte der gleiche Rat, dass die
Frau des Hans Kaspar Rubi und ihre Kinder, von de-
nen einige krank waren, im Spital verpflegt wurden;
auf ein Begnadigungsgesuch traten die Herren ohne
weitere Beratung nicht ein.

Dieses grausame Urteil wurde wihrend des Dreissig-
jahrigen Krieges (1618-1648) gefille. Gesetzesiiber-
tretungen, Diebstihle, Raubiiberfille, Falschmiinzerei
waren damals an der Tagesordnung. Die Solothurner
Regierung suchte mit solchen drastischen Urteilen
dem Recht und Gesetz Achtung zu verschaffen.

Miinzen aus einer Giesskanne

1783 wurde tiber die «einsitzenden Gebriider Schwaller
aus Luterbach, deren Mutter und des sogenannten kranken
Bub», die aus einer zinnernen Giessflasche Zehnbitzler
hergestellt und «solche im Publikum ausgestreut hatten»,
Gericht gehalten. Der Vater, Urs Josef Schwaller, Kor-
ber aus Luterbach, wurde «ganzlich losgesprochen». Hin-
gegen wurde die Mutter, Anna Maria Moser, die ihre
Kinder zum Betrug anleitete, «am kiinftigen Samstag

etne Stunde an den Pranger gestellt mit der angebiingten
Uberschrift: Die ibre Kinder zum Falschmiinzen verfiih-
rende Mutter.» Zusitzlich wurde sie mit einer Schelle
am Hals drei Jahre lang ins Schellenwerk? gestellt.
Urs Schwaller, der Sohn, wurde drei Jahre lang an
Hand und Fuss angeschlossen und ins Schellenwerk
verwiesen. Sein Bruder Peter, welcher zwar die meisten
Zehnbitzler gemacht hatte, hingegen «eines schwachen
Verstandes ist», wurde fiir zwei Jahre an Hand und Fuss
angeschlossen und zum Schellenwerk verurteilt. Ein
weiterer Bruder lernte Zimmermann. Er soll «mit der
Falschmiinzerei keine Gemeinschaft gebabt und nur zwei
Zebnbitzler gegossen haben». Er musste nach seiner Lehre
und «der geordneten Wanderschaft», weitere zwei Jahre
ausser Landes bleiben.

Falsche Hunderternoten in Olten

Falschmiinzerei wurde zu allen Zeiten betrieben. Auch
heute ist man nicht immer sicher, ob man eine echte
oder falsche Note, einen echten oder gefilschten Fiinf-
liber in den Hinden hilt. Selbst in der renommiertes-
ten Druckerei Orell-Fiissli wurden im Jahre 2012
durch drei Angestellte 1800 ungefertigte 1000-Fran-
ken-Noten gestohlen. Ein Teil davon wurde in einer
Londoner Wechselstube angeboten, die dann Verdacht
schopfte. Von den drei Beschuldigten ist nur einer ge-
standig. Auf ihn warten keine Torturen, kein Schellen-
werk. Er wird mit einer Busse und einem Berufsverbot
davon kommen. Bei einer Zollkontrolle im Mai 2015
im Walliser Dorf Gondo fand der Schweizer Grenz-
schutz 1086 gefilschte Fiinffrankenstiicke im Gegen-
wert von 5430 Franken im Kofferraum eines Autos.
Gegen die zwei Italiener wurde eine Strafanzeige ge-
macht. Am 28. Juni 2015 kamen in Solothurn und Ol-
ten falsche Hunderternoten in Umlauf. «Dze Kantons-
polizei kann voverst nichts unternehmen. Solange keine
konkreten Hinweise auf die Taterschaft vorliegen.»®

Neben der Falschmiinzerei bereiten heute den Behor-
den vor allem die Filschungen von Uhren, von
Schmuck Sorge. Mit immer feineren Techniken wer-
den geschiitzte Markenprodukte gefdlscht und zu bil-
ligen Preisen auf den Markt gebracht. Nicht nur finan-
ziellen Schaden richten illegal produzierte und in den
Handel gebrachte Arzneimittel an. Diese kdnnen ge-
sundheitsgefdhrdend sein, gleich wie die geschmug-
gelten verbotenen Drogen.

! RM 14991500, S. 56

2 RM 1508 S. 161, 162f

3 Selbst getibten Urkundenlesern, wie Othmar Noser, alt Staatsarchi-
var und Dr. Silvan Freddi, wissenschaftlicher Assistent am Staatsar-
chiv Solothurn machte, die Auslegung der Texte Miihe, auch weil
«das Original teilweise unlesbar ist.» Thnen danke ich fiir verschiede-
ne Auskiinfte und fiir die Transkription der Texte.

RM 1508, S. 163

RM 1640, 28. Mirz, S. 201

Das Schellenwerk war ein Arbeitslager. Den Verurteilten wurde eine
Kette an die Fiisse gebunden, damirt sie nicht ausbrechen konnten,
wenn sie zu einer Arbeit ausgefithrt wurden.

RM 1783, 18. Februar, S. 166f

Oltner Tagblatt, 2. Juli 2015.

(VIR

(o)

o~

21



	Hans Vogt, ein Falschmünzer auf Schloss Wartenfels

